
                                             

Niedersächsische Landes-Jugend-

Mannschaftsmeisterschaften          

U12w und U16w 
 

 
Termin:  12. Juni bis 14. Juni 2026 
Ort:   Jugendherberge Lingen (Ems) 
   Lengericher Str. 62 
   49811 Lingen (Ems) 
Ausrichter:  Niedersächsische Schachjugend im Niedersächsischen Schachverband 
Altersstichtage: U16w: alle 2010 oder später geborenen Spielerinnen 
   U12w: alle 2014 oder später geborenen Spielerinnen 
Modus:  In allen Altersklassen besteht eine Mannschaft aus 4 Stamm- sowie beliebig  

   vielen Ersatzspielerinnen. Dabei darf jede Spielerin nur in einer Mannschaft  

   und einem Turnier aufgestellt werden. 
   Das Turnier wird bei maximal 6 Mannschaften als Rundenturnier und 
   ansonsten als Schweizersystem-Turnier gespielt. 
Bedenkzeit: Die Bedenkzeit beträgt pro Spielerin 60 Minuten für 40 Züge gefolgt von 

zusätzlichen 15 Minuten für die Beendigung der Partie. Pro ausgeführten Zug 

bekommen die Spielerinnen 30 Sekunden hinzu. 

Qualifikation: Sollten für die Norddeutschen Vereinsmeisterschaften Qualifikationen nötig sein, so 

qualifizieren sich in beiden Turnieren die ersten Mannschaften entsprechend der 

Anzahl an Startplätzen für Niedersachsen. 

Auswertungen: Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. 
Meldung:  Die Meldungen erfolgen direkt an: 
   Hannah Sophie Möller maedchenschach@nsj-online.de 
   Meldungen haben per Mail zu erfolgen. Die Meldung ist auf dem offiziellen  

   Formular vorzunehmen. Meldeformulare sind auf der NSJ-Homepage   

   veröffentlicht. 
Meldeschlüsse: Der Meldeschluss ist der 10. Mai 2026. Abgabeschluss für die    

   Mannschaftsaufstellungen ist am Anreisetag um 17:30 Uhr. Die Meldung kann auch 

   bereits im Vorfeld per Mail erfolgen. 
Aufstellung:  Pro Mannschaft darf eine Gastspielerin aufgestellt werden, diese braucht eine  

   aktive Spielgenehmigung in einem deutschen Schachverein. Für alle weiteren  

   Spielerinnen gilt, dass sie über eine aktive Spielgenehmigung für den   

   meldenden Verein verfügen müssen. Sollte zum Zeitpunkt der Meldung   

   dieses noch nicht der Fall sein, so ist der Meldung eine vom    

   Niedersächsischen Referenten für Datenverarbeitung ausgestellte vorläufige  

   Spielgenehmigung beizufügen. 
   Ab einer DWZ von 1000 muss die Rangliste nach Spielstärke aufgestellt  

   werden: Keine Spielerin mit einer DWZ ab 1000 darf vor einer Spielerin  

   aufgestellt werden, die eine um mehr als 200 höhere DWZ aufweist. Falls  

   eine Spielerin keine DWZ, aber eine Elo-Zahl besitzt, so wird deren Elo-Zahl  

   berücksichtigt. Es gelten die Wertungszahlen zum Zeitpunkt der   

   Ranglistenabgabe. 
Kostenbeitrag: Die Unterbringung erfolgt in der Jugendherberge Lingen. Die Anreise erfolgt am 

Freitag bis 17:30 Uhr. Die Kosten für belaufen sich auf 100,00€ pro Person. Hinzu 

kommt ein Startgeld von 50€ je Mannschaft. Ausquartierungen sind nur mit 

Zustimmung des Ausrichters möglich. Diese Summe ist vom Verein (bitte keine 

Einzelüberweisungen der Teilnehmerinnen) bis zum 12. Mai 2026 mit dem 

Verwendungszweck „LJMM Altersklasse & Verein“ auf das Konto der 

Niedersächsischen Schachjugend 
   IBAN:DE73 2415 1116 0000 1379 19, BIC: NOLADE21STK    

   (Kreissparkasse Stade) zu überweisen. Sollte das Geld nicht bis zu diesem  
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   Termin eingegangen sein, so kann die Unterbringung nicht mehr   

   gewährleistet werden. Bei Abmeldung nach Meldeschluss werden dem   

   verursachenden Verein die Stornokosten der Jugendherberge in Rechnung  

   gestellt. 
Betreuung:  Jeder Verein muss eine volljährige, offizielle Betreuungsperson vor Ort   

   haben. Es gelten die Betreuungs-Richtlinien der NSJ. 
Elektronische Geräte: Während der Partie ist es Spielerinnen ohne Zustimmung der schiedsrichtenden  

   Person verboten, irgendein elektronisches Gerät am Körper zu tragen oder zu  

   benutzen. Zuschauende dürfen nur mit Zustimmung der schiedsrichtenden Person 

   elektronische Geräte geräuschlos im Turniersaal benutzen (siehe 3.8 der NSJ- 

   Turnierordnung) 
Hygienevorgaben: Es gilt das Hygienekonzept des Ausrichters und der Jugendherberge. 
Weitere Hinweise: Bettwäsche wird von der Jugendherberge bereitgestellt, Handtücher nicht. Der  

   Ausrichter übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden. Für Schäden haften die 

   Teilnehmerinnen bzw. deren Betreuungsperson. Weitere Einzelheiten sind der  

   aktuellen Turnierordnung der NSJ (Stand Juli 2025) zu entnehmen. 


